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Ergebnisprotokoll 

der 159. Sitzung der 

„Unabhängigen Schiedskommission“ 

beim BMWET vom 22. Mai 2026 

 

 

TO-Punkt 1: Fachverband Güterbeförderungsgewerbe 

Beschluss: Die Unabhängige Schiedskommission hat (für Verträge mit öffentlichen 

Auftraggebern) eine Kostenerhöhung für die Leistungen im Güternah-

verkehr von 1,17 % mit Wirksamkeit 1. Jänner 2026 festgestellt. 

1. Einführung eines Floater-Modells betreffend veränderliche Preise bei  

    Treibstoffen (Diesel)  

 

Die Unabhängige Schiedskommission hat (für Verträge mit öffentlichen Auf- 

traggebern) mit Wirksamkeit 1. Jänner 2026 festgestellt, dass die in der 

Vergangenheit (bis 31.12.2025) übliche Berechnungsmethode des 

Transportkostenindex nicht geeignet ist, um starke Kostenschwankungen 

im Bereich der Treibstoffkosten zeitnah abzubilden. Daher empfiehlt die 

Kommission, dass bei allen künftigen und laufenden Ausschreibungen sowie 

bei allen bestehenden Verträgen, die unter Beachtung des § 29 Abs. 5 

BVergG rechtskonform abgeschlossen worden sind, im Bereich des 

Treibstoffes „Diesel“ eine Preisgleitung mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 2026 

zur Anwendung kommen soll und nicht Teil der oben festgestellten 

Kostenerhöhung ist. Für Preisänderungen in diesem Bereich stellt das 

Modell eines Treibstoff-Floaters eine geeignete Verrechnungsgrundlage 

dar, da dieser den Marktfaktoren am ehesten nahekommt. Sofern es 

staatliche Kompensationsleistungen zur Abfederung von hohen 
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Preissteigerungen bei Treibstoffen gibt, so sind diese ebenfalls im Floater-

Modell entsprechend zu berücksichtigen. Ein geeignetes Treibstoff-Floater-

Modell ist zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu vereinbaren.  

 
Vorbehaltlich der künftigen Evaluierung der Funktionsweise wird die An-

wendung folgenden Floater-Modells des Fachverbandes empfohlen:  

 
Der Dieselbasispreis ist der für Dezember 2025 veröffentlichte Dieselpreis in 

Höhe von EUR 1,492/l. Als Maß zur Berechnung des Zu- oder Abschlags für 

die laufende Verrechnung dient der monatlich verlautbarte Durchschnitts-

preis des Vormonats (Quelle: https://www.bmwet.gv.at/Dieselpreis). Auf Basis 

dieses Wertes wird anhand der nachstehenden Tabelle geprüft, ob und in 

welcher Höhe ein Zu- oder Abschlag erfolgt. 

 

 

 

Bei zukünftigen Preisgleitanträgen ist die unterjährige Entwicklung entspre-

chend dem oben dargestellten Modell zu berücksichtigen, insoweit darin 

Dieselkosten enthalten sind.  

 
Die Empfehlung dieses Treibstoff-Floaters ist bis zum 31. Dezember 2026 

befristet und endet mit diesem Datum. Der antragstellende Verband wird 

ab Feststellung der Kommission quartalsweise über die Preisentwicklung 

und die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Branche Bericht 

erstatten. 

………………………… 

https://www.bmwet.gv.at/Themen/Energie/kosten.html
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TO-Punkt 2: Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe 

Beschluss: Die Unabhängige Schiedskommission hat (für Verträge mit öffentlichen 

Auftraggebern) nachstehende Kostenerhöhungen auf dem Lohnsektor aus 

dem Titel Kollektivvertragsabschluss 2026 für Aufträge, die unter die 

Preisumrechnung der ÖNORM B 2111 fallen, für Steinarbeitergewerbe - 

Steinmetze, Steinarbeitergewerbe - Bauhilfsgewerbe, Dachdecker-

gewerbe, Glasergewerbe, Pflasterergewerbe, Bauhilfsgewerbe 

(Gerüstverleiher, Wärme-, Kälte-, Schall- und Branddämmungsbetriebe, 

Stuckateure und Trockenausbauer, Gipser, Aufstellung und Montage 

mobiler Trenn- oder Systemwände, Holzstöckelpflasterer, Asphaltierer, 

Schwarzdecker, Bauwerksabdichter [mit Ausnahme der Betriebe in Wien], 

Terrazzomacher), Brunnenmeister, Grundbau- und Tiefbohrunternehmen, 

Bodenlegergewerbe (Bodenleger, Belagsverleger, Steinholzleger, Estrich-

hersteller), Maler-, Lackierer- und Schildherstellergewerbe (Maler und 

Anstreicher, Lackierer, Schildhersteller, Vergolder und Staffierer, Boden-

markierer), Tapezierergewerbe, Hafner-, Platten- und Fliesenlegergewerbe 

und Keramiker, Holzbau-Meistergewerbe sowie für Aspahltierer, 

Feuchtigkeitsabdichter und Schwarzdecker für Wien mit Wirksamkeit        

1. Mai 2026 nachstehendes festgestellt: 
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Steinarbeitergewerbe - Steinmetze alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Steinarbeitergewerbe - 

Bauhilfsgewerbe 

alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Dachdeckergewerbe alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Glasergewerbe alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Pflasterergewerbe alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Holzbau-Meistergewerbe alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Bauhilfsgewerbe (Gerüstverleiher, 

Wärme-, Kälte-, Schall- und 

alle Bundesländer 

 

01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 
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Branddämmungsbetriebe, 

Stuckateure und Trockenausbauer, 

Gipser, Aufstellung und Montage 

mobiler Trenn- oder Systemwände, 

Holzstöckelpflasterer, Asphaltierer, 

Schwarzdecker, Bauwerksabdichter 

mit Ausnahme der Betriebe in Wien, 

Terrazzomacher) 

 

 

Asphaltierer, 

Feuchtigkeitsabdichter, 

Schwarzdecker 

außer Wien 

Asphaltierer, Feuchtigkeitsabdichter 

und Schwarzdecker 

Wien 01.Mai 2026 2,54 2,26 2,49 

Brunnenmeister, Grundbau- und 

Tiefbohrunternehmen 
 

alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Bodenlegergewerbe (Bodenleger, 

Belagsverleger, Steinholzleger, 

Estrichhersteller) 

alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Maler-, Lackierer- und 

Schildherstellergewerbe (Maler und 

Anstreicher, Lackierer, 

Schilderhersteller, Vergolder und 

Staffierer, Bodenmarkierer) 

alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Tapezierergewerbe alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

Hafner-, Platten- und 

Fliesenlegergewerbe und Keramiker 

alle Bundesländer 01.Mai 2026 2,96 2,63 2,90 

 

………………………… 

Wien, am 2. Juni 2026 

Für den Bundesminister: 

Mag. Alexander Palma 

Elektronisch gefertigt 
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